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 Veröffentlicht am 21.03.2000

Norm

ASVG §31

Rechtssatz

Es kann daraus, dass der Gesetzgeber bei Scha/ung der Richtlinienkompetenz in § 31 Abs 5 Z 10 ASVG (RÖK)

ausdrücklich die Verbindlichkeit dieser RL für die Vertragspartner der Krankenversicherungsträger festgesetzt hat,

nicht der Umkehrschluss gezogen werden, dass allen anderen Richtlinien keine Außenwirkung zukommen könne.
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